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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Eine Verp1ichtung zur O3enlegung aller nur denkbaren Auswirkungen auf die Umwelt, die ein als umweltschonend

angepriesenes Verfahren hat, würde die Werbung mit solchen Verfahren unmöglich machen und die Attraktivität ihrer

Entwicklung und Anwendung somit deutlich vermindern.
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